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öffentlich Vorlage Nr. 029/2022-4

Stand 17.01.2022

Betreff Spielflächenentwicklungsplan

Beschlussentwurf

Der Jugendhilfeausschuss beschließt den Spielflächenentwicklungsplan der Stadt Bornheim
für die Jahre 2021 bis 2025 und beauftragt die Verwaltung

1) für die auf Seite 52 des Spielflächenentwicklungsplans genannten Spielplätze
Konzeptionen für eine Überarbeitung der Anlagen im Rahmen der Haushaltsmittel zu
erstellen und festzulegen, in welcher Reihenfolge die Spielplätze überarbeitet werden
sollen

2) für die auf Seite 53 des Spielflächenentwicklungsplans genannten Spielplätze die
Ausbaumaßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
durchzuführen

3) für die Stadt Bornheim den Spielflächenentwicklungsplan im Zeitraum seiner
Geltungsdauer fort zu entwickeln zu einer Freiraumkonzeption, die auch
generationenübergreifende Bedarfe stärker in den Blick nimmt, die
Quartiersentwicklung fördert und eine inklusive Stadtgestaltung ermöglicht und
entsprechende Bedarfe an die Bauleitplanung zu formulieren.

4) Konzeptionen zu erarbeiten, wie im Rahmen der Spielflächengestaltung
gemeinschaftsfördernde und identifikationsstiftende Beteiligungskonzepte
standardisiert realisiert und Spendenaktionen für besondere Ausstattungen
ermöglicht werden können.

Sachverhalt

Der Spielflächenentwicklungsplan der Stadt Bornheim für die Jahre 2021 bis 2025 beschreibt
in Kapitel 1 die Grundlagen und Grundsätze einer Planung. Neben der Berücksichtigung von
Pflege- und Wartungskosten weist das Konzept auf empfohlene Richtwerte und individuelle
Spezifika einer Gemeinde hin (u.a. Einwohnerdichte, Freiflächenanteil, Lage und Größe einer
Gemeinde).

Im Kapitel 2 des Konzeptes erfolgen statistische Auswertungen und Erhebungen. Dargestellt
werden unter anderem die demografische Entwicklung in der Stadt Bornheim, die Einwohner-
und Kinderzahlen sowie der prozentuale Anteil an Kindern in den jeweiligen Ortschaften.
Darüber hinaus erfolgt eine Analyse des Spielflächenbestandes, indem alle Spielplätze im
Stadtgebiet aufgelistet und die vorhandene Spielfläche in den Ortsteilen sowie die
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Spielfläche je Einwohner berechnet werden.

Kapitel 3 umfasst eine individuelle Betrachtung aller Bornheimer Spielplätze. Hierfür ist für
jeden städtischen Spielplatz der Stadt Bornheim ein Steckbrief mit wesentlichen
Informationen zur Lage, zur Größe sowie zu den vorhandenen Spielmöglichkeiten erstellt
worden. Ferner sind die Spielplätze mit ihrem jeweiligen Einzugsgebiet auf Luftbildkarten der
Ortschaften eingezeichnet worden. Diese Abbildungen liefern einen umfassenden Überblick
über das Angebot an öffentlichen Spielplätzen im Stadtgebiet.

Im Kapitel 4 werden Kriterien für die Planung von Investitionen beschrieben. Demnach
werden vorrangig neue Spielgeräte für die Spielplätze angeschafft, bei denen ältere
Spielgeräte aufgrund von Reparatur- und Mängelanzeigen entfernt werden müssen. Darüber
hinaus werden Investitionen zur Steigerung der Attraktivität und Qualität von Spielplätzen
getätigt. Ortsrelevante Spielplätze werden bei der Planung ebenfalls berücksichtigt.

Im abschließenden Fazit wird darauf hingewiesen, dass der Spielflächenentwicklungsplan
der Stadt Bornheim für die Jahre 2021 bis 2025 dazu beitragen soll, Erkenntnisse für eine
qualitative Planung zu erhalten. Das Konzept soll also dabei unterstützen, Entscheidungen
für einen sinnvollen und zielorientierten Einsatz des vorhandenen Finanzbudgets zu finden.

Zu 1)
Im Spielplatzkonzept werden auf Seite 52 einige Spielplätze vorgeschlagen, die nach Ansicht
der Verwaltung neu aufgebaut werden sollten. Dazu stehen im aktuellen Haushaltsjahr 2022
investive Mittel in Höhe von 130.000 € zur Verfügung. Die Jahre 2023 und 2024 sollen mit
jeweils 160.000 € geplant werden. Da die jährlichen Haushaltsmittel lediglich ausreichen um
einen Spielplatz neu aufzubauen, schlägt die Verwaltung die in der Tabelle auf Seite 52
genannte Reihenfolge vor.

zu 2)
Im Spielplatzkonzept werden auf Seite 53 diverse Spielplätze vorgeschlagen, die nach
Ansicht der Verwaltung ausgebaut werden sollten. Dazu stehen im aktuellen Haushaltsjahr
2022 finanzielle Mittel in Höhe von 75.000 € zur Verfügung – für die Jahre 2023 und 2024
sollen jeweils 90.000 € eingeplant werden.

zu 3)
Der Spielflächenentwicklungsplan sollte künftig stärker als Teil einer Freiraumkonzeption
betrachtet werden, der auch die Aspekte der generationenübergreifenden Begegnung, der
Inklusion und der Quartiersentwicklung stärker als bisher berücksichtigt. Hier gibt es viele
gute Beispiele und Ideen, die es für Bornheim fortzuentwickeln gilt. Bisher erfolgt die
Betrachtung eher punktuell und nicht im Rahmen einer Gesamtkonzeption. Diese sollte aber
in den kommenden Jahren während der Geltungsdauer des Spielflächenentwicklungsplans
aufgestellt werden.

zu 4)
Spielflächen sind zentrale Gemeinschaftsflächen in den Quartieren. Die künftigen
Nutzer*innen an den Überlegungen zur Neugestaltung von Spielflächen frühzeitig zu
beteiligen sieht die bedarfsgerechte Entwicklung ausdrücklich vor und erhöht die
Identifikation mit der fertiggestellten Fläche. Beteiligungsformate lassen sich auch in Form
von gemeinschaftsfördernden Aktionen oder Events gestalten. Mancherorts besteht auch das
Interesse, sich finanziell über Spenden an der Neugestaltung zu beteiligen und so ggf. einen
qualitativen Mehrwert zu ermöglichen. Beteiligungs- und Kofinanzierungsmodelle müssen
aber frühzeitig eingeplant und angemessen begleitet werden, um nicht zeitlich die
Umsetzung zu gefährden. Die Verwaltung wird eine Gesamtkonzeption entwickeln und dort,
wo es möglich ist, bereits bei den bevorstehenden Projekten erste Handlungsschritte in
dieser Richtung berücksichtigen.
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Finanzielle Auswirkungen

Für die Umsetzung des Spielflächenentwicklungsplans stehen im kommunalen Haushalt für
2022 insgesamt 205.000 € zur Verfügung.
Die Folgejahre 2023 und 2024 werden jeweils mit einem Budget in Höhe von 250.000 €
geplant – die erforderlichen finanziellen Mittel sind bei der Einbringung in die
Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2023/2024 zu berücksichtigen.

Anlagen zum Sachverhalt

Spielflächenentwicklungsplan der Stadt Bornheim für die Jahre 2021 bis 2025


